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22. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 2. Juni 2016  
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Amtlicher Teil: 
 
Öffentliche Bekanntmachung Landtagswahl 2017: 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlä-
gen für die Landtagswahl am 14. Mai 2017 
 
Gemäß § 22 der Landeswahlordnung (LWahlO) in der 
aktuellen Fassung fordere ich zur Einreichung von Kreis-
wahlvorschlägen für die Landtagswahl in den Wahlkrei-
sen  47 Krefeld I – Viersen III (Stadtbezirke 1 West, 4 
Mitte, 5 Süd, 6 Fischeln der Stadt Krefeld sowie die Stadt 
Tönisvorst im Kreis Viersen) und 48 Krefeld II (Stadtbe-
zirke 2 Nord, 3 Hüls, 7 Oppum-Linn, 8 Ost, 9 Uerdingen 
der Stadt Krefeld) auf. 
 
Kreiswahlvorschläge sind bis spätestens Montag, 27. 
März 2017, 18:00 Uhr (Ausschlussfrist) beim Kreiswahl-
leiter – FB 31 Bürgerservice, Abt. Statistik und Wahlen, 
Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld – einzu-
reichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so recht-
zeitig einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültig-
keit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig beho-
ben werden können. 
 
Verspätet eingereichte Kreiswahlvorschläge sind nicht 
zulassungsfähig. 
 

Für die Kreiswahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu 
verwenden, die beim Wahlamt der Stadt Krefeld (FB 31 
Bürgerservice, Abt. Statistik und Wahlen, Rathaus, Von-
der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld) angefordert oder abge-
holt werden können. 
 
Ansprechpartner: Hans-Jürgen Neuhausen, T. (02151) 86 
1381, Fax: (02151) 86 1360, Mail: 
juergen.neuhausen@krefeld.de bzw. Jürgen Tekaat, T. 
(02151) 86 1361, Fax: (02151) 86 1360, Mail: juer-
gen.tekaat@krefeld.de 
 
Auf die Vorschriften der §§ 17 a, 18, und 19 Landeswahl-
gesetz (LWahlG) in der aktuellen Fassung und der §§ 22 
und 23 LWahlO weise ich hin. Insbesondere bitte ich zu 
beachten: 
 
1 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen 
(mitgliedschaftlich organisierte Gruppen von Wahlberech-
tigten) und Einzelbewerbern eingereicht werden. 
 
 
2 
Als Bewerber kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer wählbar ist. 
 
Als Bewerber einer Partei oder Wählergruppe kann nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung des Wahlkreises hierzu gewählt worden ist. 
 
Als Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, wer 
deren Mitglied ist und keiner anderen Partei angehört oder 
keiner Partei angehört. 
 
Die Bewerber sind in geheimer Wahl zu wählen. 
 
 
3 
Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl vertreten 
sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei der letzten 
Bundestagswahl festgestellt worden ist, können einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweisen, dass 
sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 

Nr. 11 



50 

 50 

Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
haben. 
 
Wahlvorschläge von Parteien, die nicht im Landtag NRW 
oder im Deutschen Bundestag aufgrund eines Wahlvor-
schlages aus dem Land ununterbrochen seit deren letzter 
Wahl vertreten sind, müssen von mindestens 100 Wahlbe-
rechtigen des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften).  
 
Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Wählergruppen und 
Einzelbewerbern. 
 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis 
der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlages. 
 
 
4 
Die Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der 
Anlage 11 a zur LWahlO eingereicht werden. Jeder Wahl-
vorschlag muss enthalten: 
 
-  den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 

oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht. 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch 
ein Kennwort gekennzeichnet werden. 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung), E-Mail-Adresse oder Postfach der Bewerbe-
rinnen und Bewerber des Bewerbers. 

 Hinweis: Die im Vorgriff auf eine beabsichtigte Än-
derung der Landeswahlordnung (im Anschluss an die 
Änderung des Landeswahlgesetzes) neu aufgenom-
menen Angaben zur E-Mail-Adresse oder zum 
Postfach dienen dem Schutz der Wahlbewerberinnen 
und Wahlbewerber. Es ist nunmehr vorgesehen, diese 
Angaben bei der Bekanntmachung der Landeslisten 
anstelle der genauen Anschrift zur Erreichbarkeit der 
Kandidatinnen und Kandidaten zu verwenden. Post-
leitzahl, Straße und Hausnummer sollen von der Ver-
öffentlichung ausgenommen werden. 

 Da bislang eine Änderung der Anlagen 9a und 11a 
zur LWahlO noch nicht erfolgen kann, sind - soweit 
schon die entsprechenden Unterlagen eingereicht 
werden - die neu aufgenommenen Angaben zur E-
Mail-Adresse oder zum Postfach auf einem beigefüg-
ten Blatt beizubringen. 

 
Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. 
Ein Bewerber darf - unbeschadet seiner Bewerbung in 
einer Landesliste - nur in einem Wahlvorschlag benannt 
werden. In einen Kreiswahlvorschlag darf nur aufgenom-
men werden, wer seine Zustimmung schriftlich erteilt hat. 
Die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages. 
 
 
 
 

5 
Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter dem Vor-
sitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei keinen Lan-
desverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so 
müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, entsprechend unterzeichnet sein. Die Un-
terschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn 
er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass der 
Landeswahlleiter eine schriftliche, dem vorstehenden ent-
sprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände 
vorliegt.  
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben mindestens drei 
Unterzeichner ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvor-
schlag selbst zu leisten. 
 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags. 
 
 
6 
Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlkreis von mindes-
tens 100 Wahlberechtigten unterzeichnet sein (Unterstüt-
zungsunterschriften), so sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 14 a zur LWahlO zu 
erbringen. 
 
 
7 
Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach 

dem Muster der Anlage 12 a zur LWahlO, dass er der 
Aufstellung zustimmt und dass er für keinen anderen 
Kreiswahlvorschlag seine Zustimmung zur Benen-
nung als Bewerber gegeben hat sowie, sofern der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht wird, ei-
ner Versicherung an Eides statt des Bewerbers, dass 
er Mitglied der den Wahlvorschlag einreichenden 
Partei ist und keiner anderen Partei angehört oder 
dass er keiner Partei angehört. Die Erklärung und die 
Versicherung an Eides statt können auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur 
LWahlO abgegeben werden. 

 
- eine Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters 

nach dem Muster der Anlage 13 zur LWahlO, dass 
der Bewerber wählbar ist. Die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11 a zur LWahlO erteilt werden. 

 
- Sofern der Wahlvorschlag von einer Partei oder Wäh-

lergruppe eingereicht wird, eine Ausfertigung der 
Niederschrift der Partei oder Wählergruppe zur Auf-
stellung der Bewerber mit den nach § 18 (8) LWahlG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt. Die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 9 a 
zur LWahlO , die Versicherungen an Eides statt sol-
len nach dem Muster der Anlage 10 a zur LWahlO 
gefertigt werden. 
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Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherungen an Eides statt bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vor-
liegen eines gültigen Wahlvorschlages. 

 
 
8 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson 
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet 
sein. Fehlt diese Bezeichnung, so gelten die Person, die als 
erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejeni-
ge, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende 
Vertrauensperson. 
 
Krefeld, 20. Mai 2016  
 
Frank Meyer 
Kreiswahlleiter 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 22/Nr. 11/S. 49 
--------- 
 
Nichtamtlicher Teil: 
 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
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